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Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V.

Mitglied

PLZ/Ort 

Straße

Mitgliedsbeiträge sind gemäß der gültigen Beitragsordnung zu entrichten (siehe Rückseite). Der Mitgliedsbeitrag beträgt 
aktuell 30,00 EUR im Jahr. Er wird gemäß SEPA Lastschriftmandat zum 9.1. eines Jahres eingezogen und wird auch bei unter-
jährigem Austritt nicht erstattet.

Mitglieder, die dem Verein ein zinsloses Mitgliederdarlehen von 1.000,00 EUR gegeben haben, sind für die Laufzeit des 
Darlehens vom Mitgliedsbeitrag befreit. 

 Ich zahle den jährlichen Mitgliedsbeitrag (Einzugsermächtigung mit SEPA Lastschriftmandat gegeben)

 Ich habe ein Darlehen gegeben (Darlehensvertrag liegt vor)

Datenschutzhinweis:
Mir ist bekannt, dass der Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. zum Zweck der Mitgliederverwaltung diese Daten intern 
verwendet. Einer anderen als dieser Verwendung bzw. Weitergabe der Daten an Dritte wird ausdrücklich widersprochen. 
Ich erkenne die Satzung des Vereins an und will seine Ziele fördern.

Berlin, den                                                   Mitglied  

Für den Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V.:

Berlin, den                                                  Vorstand

 

Antrag auf Mitgliedschaft im Waldorfpädagogik in 
Berlin-Südost e.V.

Unterschrift

Name, Vorname

PLZ Ort

Unterschrift Vorstand 1 Unterschrift Vorstand 2
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Beitragsordnung Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V.

• Der Mitgliedsbeitrag für Vereinsmitglieder beträgt ab 01.01.2019 einheitlich 30,00 EUR pro Jahr. Er ist zum 01. Januar 
fällig und jeweils für das ganze Jahr zu entrichten.

• Beim Eintritt im Laufe des Kalenderjahres ist der Jahresbeitrag in voller Höhe sofort fällig.

• Bei unterjährigem Austritt erfolgt keine Erstattung gezahlter Beiträge. 

• Vereinsmitglieder, die dem Verein ein zinsloses Mitgliederdarlehen in Höhe von mindestens 1.000,00 EUR gegeben 
haben, sind für die Jahre des gewährten Darlehens beitragsbefreit.

• Der Mitgliedsbeitrag wird zum 9. des Monats, in dem er fällig ist, eingezogen. Vereinsmitglieder erteilen dazu dem 
Verein ein SEPA Lastschriftmandat.

• Ehrenmitglieder nach §3(3) sind beitragsbefreit.

• Für Mitgliedsbeiträge können keine Zuwendungsbescheinigungen erstellt werden.

Beschlossen auf der MV am 18.06.2018


